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Sehr geehrte Mitglieder, 

wir haben bereits seit Anfang der Corona-Krise auf unserer Web-Seite „blvonline.de“, im 

Mitgliederbereich, immer die aktuellen Informationen für Sie zum Abruf bereitgestellt. 

Nachdem sich die Situation immer weiter zuspitzte, möchten wir Sie nun auch schriftlich über 

die Möglichkeiten zur Erhaltung Ihres Betriebes informieren. Momentan, mit der am 

20.03.2020 verkündeten vorläufigen Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie 

des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege hat sich die Situation noch 

weiter verschärft. 

Wir möchten Sie deshalb bitten, die Möglichkeit unserer Homepage zu nutzen, da sich stünd-

lich Veränderungen ergeben und wir über dieses Medium Sie immer Tagesaktuell informieren 

können. Auch besteht die Möglichkeit Sie über E-Mail zu informieren. Leider fehlt uns immer 

noch von vielen Mitgliedern die Mail-Adresse. Bitte melden Sie sich jetzt, in Ihrem eigenem 

Interesse an.  

Kleine Unternehmen und Selbstständige sollen infolge der Corona-Krise Soforthilfen erhalten 

Dem Entwurf zufolge, der am Montag 23.03.2020 vorgelegt wird, soll es für Kleinunterneh-

men, Soloselbstständige und Angehörige der Freien Berufe dann eine Einmalzahlung von 

9.000 Euro für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten geben – bis zu 15.000 Euro, wenn 

die Firma bis zu zehn Beschäftigten hat. 

BLEIBEN SIE GESUND 

 

 

 

Wenzel Bradac 
Präsident 

 Jürgen Wild 
Landesgeschäftsführer 

im Namen des gesamten BLV-Präsidiums 

München d. 23.03.2020 

München d. 21.03.20 

Rundschreiben an alle Mitglieder 

Mit Geduld und Disziplin können wir alle gemeinsam die Prob-

leme der Corona-Krise bewältigen. 

Zeigt Euch solidarisch und helft euch gegenseitig! 
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Checkliste zur Bewältigung der Corona-Situation für die Mitglieder des BLV  

Empfehlungen für Marktkaufleute und Schausteller um die Krise zu meistern. 

1. Krankenkasse 

Informieren Sie ihre Krankenkasse, dass die Beiträge auf einen Mindestsatz gesenkt werden. 

2. Finanzamt 

 Informieren Sie das Finanzamt darüber, dass Steuervorauszahlungen, Steuerzahlungen, Um-

satzsteuer gestundet werden. 

3. Kreditinstitute 

 Informieren Sie ihr Kreditinstitut darüber, dass man Überbrückungskredite und Aufschübe 

erhält. 

4. Versicherungen 

Informieren Sie ihre Versicherungen darüber, dass die Versicherungssummen nach unten ge-

stuft werden. 

 Die Brandschutzversicherung sollte aufrechterhalten werden. 

 Bei wiedereintreten ins Geschäft Versicherungen wieder hochfahren. 

5. Kirchensteuer 

Informieren Sie ihr Kirchensteueramt darüber, dass die Kirchensteuer gestundet werden soll. 

6. Stadtkämmerei 

 Informieren Sie die Stadtkämmerei darüber, dass ihre Gewerbesteuer gestundet werden soll. 

7. Arbeitsamt 

Involvieren Sie die ARGE über Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiter. 

8. IHK 

Informieren Sie die IHK darüber, dass ihre Beiträge gestundet werden sollen. 

9. Berufsgenossenschaft (BGN) 

Informieren Sie die Berufsgenossenschaft darüber, dass ihre Beiträge gestundet werden sollen. 

10. Personal 

Verbindung zu ihrem Personal nicht abbrechen, da wir hoffentlich einen baldigen Beginn der 

Saison haben. 

In jedem Fall wird es aber erforderlich sein, dass Sie Ihre gegenwärtige Situation sehr 

genau darlegen können! 

Dazu gehört: 

 die Auflistung, welche Plätze Ihnen gerade verloren gehen, 

 welche Plätze Sie in den vergangenen Jahren hielten und 

 welche Einnahmen Sie in den nächsten Wochen ungefähr hätten erwarten können. 

 Auch die ggw. Personalkosten, Versicherungen, Kreditverbindlichkeiten etc. müssen 

sauber aufgelistet sein. 

Für weitere Anregungen die Krise zu überstehen würden wir uns freuen. 

 

In diesem Sinne, wünschen wir unseren Mitgliedern viel Gesundheit! 















Information vom 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

zum Soforthilfeantrag 

 

Die Bayerische Staatsregierung hat ein Soforthilfeprogramm eingerichtet, das sich an Betrie-

be und Freiberufler richtet, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaft-

liche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten sind. 

 

Antragsberechtigte 

 Anträge können von gewerblichen Unternehmen und selbstständigen Angehörigen der 

Freien Berufe (bis zu 250 Erwerbstätige) gestellt werden, die eine Betriebs- bzw. Ar-

beitsstätte in Bayern haben. 

 Sollte es sich um ein verbundenes Unternehmen handeln, ist hinsichtlich des Liquidi-

tätsengpasses auf das Gesamtunternehmen abzustellen. 

 Liquiditätsengpass bedeutet, dass keine (ausreichende) Liquidität vorhanden ist, um z. 

B. laufende Verpflichtungen zu zahlen.  

 Vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist verfügbares liquides Privatvermögen einzu-

setzen. 

 Das heißt nicht anzurechnen sind z. B. langfristige Altersversorgung (Aktien, Immobi-

lien, Lebensversicherungen, etc.) oder Mittel, die für den Lebensunterhalt benötigt 

werden. 

 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Antragssteller an Eides statt versichert, 

alle Angaben im Antragsformular nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsge-

treu gemacht hat. 

 

Verfahren 

 

 Es wird gebeten, den online ausgefüllten Antrag auszudrucken und zu unterschreiben 

und entweder als Scan oder Foto (jpeg-Datei) per E-Mail an die für den Antragsteller 

örtlich zuständige Bewilligungsbehörde zuzusenden 

oder 

 per Post an die für den Antragsteller örtlich zuständige Bewilligungsbehörde zuzusen-

den. 

Örtlich zuständig ist die Bewilligungsbehörde, in deren Bezirk die Betriebstätte bzw. Arbeits-

stätte des Antragstellers liegt. 

 

Die Soforthilfe wird von der örtlich zuständigen Bewilligungsbehörde unmittelbar auf das 

Konto des Antragstellers überwiesen. 

Es wird dringend gebeten, keine Förderanträge an das Bayerische Staatsministerium 

für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zu schicken bzw. zu mailen. 

 



  

 

Stadtgebiet München 

Landeshauptstadt München 

Referat für Arbeit und Wirtschaft 

Herzog-Wilhelm-Straße 15 

80331 München 

Tel: 089 233-22070 

E-Mail: wirtschaft-corona@muenchen.de  

Internet: 

www.muenchen.de/arbeitundwirtschaft  

Regierungsbezirk Oberbayern außer 

Stadtgebiet München 

Regierung von Oberbayern 

Maximilianstraße 39 

80538 München 

Telefon: 089 2176-1166 

E-Mail: soforthilfe_corona@reg-

ob.bayern.de  

Internet: 

www.regierung.oberbayern.bayern.de 

Regierungsbezirk Niederbayern 

Regierung von Niederbayern 

Regierungsplatz 540 

84028 Landshut 

Tel: 0871 808-2022 

E-Mail: soforthilfe-corona@reg-nb.bayern.de  

Internet: 

www.regierung.niederbayern.bayern.de  

Regierungsbezirk Oberpfalz 

Regierung der Oberpfalz 

Emmeramsplatz 8 

93047 Regensburg 

Tel: 0941 5680-1141 

E-Mail: Corona-Soforthilfe-fuer-

Unternehmen@reg-opf.bayern.de  

Internet: www.regierung.oberpfalz.bayern.de  

Regierungsbezirk Oberfranken 

Regierung von Oberfranken 

Ludwigstraße 20 

95444 Bayreuth 

Tel. der IHK für Oberfranken: 0921 886-0 

Tel. der Handwerkskammer für Oberfranken: 

0921 910-143 

Tel. der IHK zu Coburg: 09561 7426-776 

E-Mail: sachgebiet20@reg-ofr.bayern.de  

Internet: 

www.regierung.oberfranken.bayern.de  

Regierungsbezirk Mittelfranken 

Regierung von Mittelfranken 

Promenade 27 

91522 Ansbach 

Tel: 0981 53-1320 

E-Mail: soforthilfe.corona@reg-

mfr.bayern.de  

Internet: 

www.regierung.mittelfranken.bayern.de  

Regierungsbezirk Unterfranken 

Regierung von Unterfranken 

Peterplatz 9 

97070 Würzburg 

Telefon: 0931 380-1273 

E-Mail: soforthilfecorona@reg-ufr.bayern.de  

Internet: 

www.regierung.unterfranken.bayern.de  

Regierungsbezirk Schwaben 

Regierung von Schwaben 

Fronhof 10 

86152 Augsburg 

Telefon: 0821 327-2428 

E-Mail: soforthilfe-corona@reg-

schw.bayern.de  

Internet: www.regierung.schwaben.bayern.de  
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SOFORTMASSNAHMEN FÜR DIE KUNDEN DER GEMA (20.03.2020) 

Die sich ausweitende Corona-Pandemie ist für uns alle eine schwierige und herausforderungsvolle 

Zeit. Spielstätten, Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen müssen bundesweit vorerst geschlossen 

bleiben. Eine Einschätzung wie lange diese Situation andauern wird, kann aktuell nicht getroffen wer-

den. Die wirtschaftlichen Folgen für die gesamte Musik- und Kulturbranche sind bereits heute verhee-

rend. Uns ist bewusst, dass die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zum Schutz vor 

der Corona-Pandemie – so notwendig und sinnvoll sie für die Gesellschaft sind – gleichzeitig für unse-

re Kunden existenzgefährdend sein können. Besonders kleinere und mittelständische Betriebe sind von 

den Folgen in hohem Maße betroffen. Diese Situation tritt in gleichem Maße die von der GEMA ver-

tretenen Urheber – auch hier bedeuten die notwendigen Maßnahmen existentiell bedrohende Einnah-

meverluste. 

In Vertretung unserer rund 78.000 Mitglieder wollen wir gemeinsam alles dafür tun, dass unsere Mu-

sikkultur eine Zukunft hat. 

Das bedeutet konkret, wir ergreifen pragmatische und flexible Maßnahmen im Rahmen unserer treu-

händerischen Verantwortung: Für Lizenznehmer ruhen für den Zeitraum, in dem sie ihren Betrieb 

aufgrund behördlicher Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie-Ausbreitung schließen müssen, 

alle Monats-, Quartals- und Jahresverträge. Es entfallen während dieses Zeitraums die GEMA-

Vergütungen. Kein Lizenznehmer soll für den Zeitraum der Schließung mit GEMA-Gebühren belastet 

werden. Diese Maßnahme gilt rückwirkend ab dem 16. März 2020. 

Darüber hinaus werden wir bis auf weiteres nur absolut notwendige Schreiben (z.B. Antworten auf 

Kundenanfragen)  an unsere Kunden versenden. Bis diese Maßnahme vollends greifen wird, kann es  

etwas dauern. Daher bitten wir um Ihr Verständnis. 

Die GEMA passt ihre Maßnahmen kontinuierlich an die sich verändernde Situation an. Für alle wei-

terführenden Fragen oder notwendigen Entscheidungen bitten wir um Geduld. ganzem Herzen viel 

Kraft, Durchhaltevermögen und Zuversicht. Vor allem aber: Bleiben Sie gesund!  

 

 



Berufsgenossenschaft entlastet Betriebe 
 

BGN und ASD*BGN bieten zinslose Stundung von Beiträgen an 

 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für viele bei der Berufsgenossenschaft Nah-

rungsmittel und Gastgewerbe (BGN) versicherte Branchen gravierend. Besonders betroffen 

sind Hoteliers, Gastronomen, Bäcker und Konditoren, Fleischereibetriebe sowie Schausteller. 

„Die Corona-Pandemie bedroht viele Existenzen. Insbesondere im Gastgewerbe lassen die 

Gegenmaßnahmen die Umsätze einbrechen. Wir werden deshalb schnell und so unbürokra-

tisch wie möglich den Betroffenen helfen und sie entlasten“, erklärt Klaus Marsch, Hauptge-

schäftsführer der BGN. „Wir können den betroffenen Unternehmen eine zinsfreie Beitrags-

stundung anbieten. Zudem werden wir, sofern jemand mit Beiträgen bei uns im Rückstand ist, 

die Vollstreckung unserer Forderungen aussetzen. Damit leisten wir den uns möglichen Bei-

trag, um die betroffenen Unternehmen in einer existenzbedrohenden Situation nicht noch fi-

nanziell zu belasten.“ 

 

Was kann gestundet werden? 

 

Forderungen, die aus den Beitragsraten vom 15.03.2020 und 15.05.2020 entstehen. Die zins-

lose Stundung gilt sobald sie beantragt wurde. 

 

Was muss der Unternehmer tun? 

 

Im Service-Center der BGN kann die Stundung formlos beantragt werden: 

 

per Telefon 0621 4456 – 1581 

per E-Mail beitrag@bgn.de 

 

 BGN 
 Berufsgenossenschaft 
 Nahrungsmittel und Gastgewerbe 

mailto:beitrag@bgn.de


MUSTERSCHREIBEN an die Genehmigungsstellen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Ihnen bekannt ist, sind bedingt durch die Corona-Krise für die nächsten Wochen und ggf. 

unabsehbar lange Zeit praktisch alle Volksfestveranstaltungen abgesagt. 

Damit ist es mir nicht möglich, das Fahrgeschäft auf einem Festplatz aufzubauen und Ihnen 

bzw. den Prüforganisationen -wie sonst üblich - die technische Prüfung vor Ort zu ermögli-

chen. 

Auch der Aufbau auf dem heimatlichen Betriebshof ist nicht zu leisten, denn angesichts der 

totalen Einnahmeausfälle kann ich mein dafür erforderliches technisches Personal nicht weiter 

beschäftigen bzw. hat das Personal aus eigener Veranlassung die Heimreise angetreten. 

Unter Hinweis auf diese erschwerte Situation stelle ich für meinen Fliegenden Bau „Bezeich-

nung“ 

„Baubuch-Nummer“ 

hiermit den Antrag auf Verlängerung der Ausführungsgenehmigung. 

Bitte geben Sie mir Rückmeldung, inwieweit Ihre Genehmigungsstelle mir hier als Schaustel-

ler bitte kulant entgegenkommen kann. 

Wir alle hoffen sehr, dass wir den Spielbetrieb im April, Mai oder Juni wieder aufnehmen 

können und auch, dass es Ihnen dann kurzfristig möglich ist, die Prüfung vorzunehmen. 

Aber die Corona-Krise wird sich möglicherweise auch auf die Einsatzbereitschaft Ihrer 

Prüforganisationen auswirken. 

Deshalb bitten wir Sie schon jetzt höchstvorsorglich um Überlegungen, wie uns der Spielbe-

trieb auf den ersten Plätzen, nach der Krise, auf Basis der bisherigen Genehmigungen ggf. mit 

dann kurzfristig nachzuholenden Prüfungen ermöglicht werden kann. 

Wir Schausteller haben nach der langen Winterpause gegenwärtig kein Einkommen und 

MÜSSEN, sobald die Krise gemeistert ist, umgehend rausfahren und auf den Festplätzen spie-

len können! 

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf ein baldiges - gesundes – Wiedersehen. 

 

 Mit freundlichen Grüßen  

HINWEIS: Sollte es Ihnen möglich sein Ihr Fahrgeschäft doch aufbauen zu können und ei-

nen Termin für die Verlängerung der Ausführungsgenehmigung während der Pandemie zu 

erhalten, sollten Sie dieses nutzen. Dieses erleichtert Ihnen nach der Sperrzeit einem problem-

losen Start. 



 


